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Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen 
 (Fotos, Film) und die Übermittlung personenbezogener Schülerdaten 

 
 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren und auf 

unserer Schulhomepage, in Broschüren sowie Berichten in der Tageszeitung oder 

den Rundfunk- und Fernsehanstalten darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos 

und Videos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und 

Schüler individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen 

Bild“) ist hierzu grundsätzlich eine Einwilligung erforderlich, sofern sich die Schule 

nicht auf eine rechtlich zulässige Ausnahme berufen kann.  

In Einzelfällen soll auch der Name mit der Bildaufnahme veröffentlicht werden, z. B. 

wenn besondere Leistungen einzelner Schülerinnen oder Schüler hervorgehoben 

werden sollen. Von dieser Möglichkeit möchten wir als Schule aber nur beschränkt 

Gebrauch machen 

Die Einwilligung kann jederzeit bezogen auf künftige Aufnahmen widerrufen werden. 

Im Falle von Einzelabbildungen werden wir diese nicht weiter verwenden und aus 

unseren Internetangeboten löschen.  

Die Einwilligung ist jedoch hinsichtlich bereits erstellter Mehrpersonenabbildungen (z. 

B. Klassenfotos) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 

zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Bei Druckwerken und Filmaufnahmen ist 

die Einwilligung in der Regel dann nicht mehr nachträglich zu widerrufen, wenn der 

Druckauftrag erteilt ist bzw. die Aufnahme fertig gestellt ist. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbeschränkt, d. h. 

auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus 

der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  

 

Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung. 

Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

 


